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Allgemeine Chronik

Infrastruktur und Lebensraum

Energie

Alternativenergien

Im Februar 2021 beantragte die UREK-NR mit 13 zu 6 Stimmen bei 4 Enthaltungen, eine
Motion Fässler (cvp, AI) für den Erhalt und Ausbau von Biomasseanlagen anzunehmen
und damit dem Entscheid des Ständerats zu folgen. Biomasseanlagen könnten einen
wichtigen Beitrag zum Zubau von einheimischer erneuerbarer Energie leisten und
besonders auch im Winterhalbjahr zur Stromversorgungssicherheit beitragen,
argumentierte die Kommission. Da allerdings die Gestehungskosten (Produktions- und
Kapitalkosten) im Vergleich zu anderen Technologien deutlich höher ausfallen, wollte
eine Mehrheit der Kommission geeignete Massnahmen prüfen und gegebenenfalls
implementieren, die die finanziellen Hindernisse verringern könnten. Sie verwies dabei
auch auf laufende Arbeiten in Zusammenhang mit der parlamentarischen Initiative
Girod (gp, ZH; Pa.Iv. 19.443), in welcher die Kommission die Einführung eines
Betriebskostenbeitrages für die Stromerzeugung aus Biomasseanlagen vorgeschlagen
hatte. 

In der Frühjahrssession 2021 folgte der Nationalrat diesem Kommissionsantrag und
nahm die Motion stillschweigend an. Kommissionssprecherin Priska Wismer-Felder
(mitte, LU) und Kommissionssprecher Pierre-André Page (svp, FR) strichen die Vorteile
von Biomasseanlagen hervor, die erstens einen wichtigen Beitrag zur Produktion an
erneuerbarem, sauberem und stabilem Strom liefern, zweitens mit der Verwertung von
organischen Abfällen den Nährstoffkreislauf schliessen und drittens mit der Reduktion
der Ammoniakemission in der Landwirtschaft zusätzlich zur Erreichung der Klimaziele
beitragen könnten. Allerdings würden diese Technologien hohe Betriebskosten
aufweisen und die Unterstützungsmassnahmen unterschiedlichste Gesetzesgrundlagen
– nebst dem EnG, wo die parlamentarische Initiative Girod ansetzt, auch solche im
Bereich der Raumplanung oder der Landwirtschaft – betreffen, weshalb nach Ansicht
der Kommission eine gesamtheitliche Betrachtung der Geothermieförderung im
Rahmen dieser Motion wünschenswert sei. Energieministerin Simonetta Sommaruga
erläuterte im Rat, dass der Bundesrat grundsätzlich die gleichen Ziele vor Augen habe
und die Stromproduktion aus Biomasse ebenfalls fördern möchte. Sie verwies dazu
erstens auf die vorgesehenen Massnahmen im Zusammenhang mit der Revison des EnG,
welche unter dem Mantelerlass für eine sichere Stromversorgung mit erneuerbaren
Energien ab 2023 Investitionsbeiträge in der Höhe von bis zu 60 Prozent der Kosten für
Neubauten, Erweiterungen und Erneuerungen bestehender Biomasseanlagen vorsehe.
Zweitens deutete die Energieministerin auf die bereits im revidierten CO2-Gesetz
eingebauten Massnahmen für die Förderung von Biomasseanlagen im Wärmesektor
sowie im Bereich der Produktion von erneuerbaren Gasen hin. Drittens seien die
Arbeiten für die angenommene Motion von Siebenthal (svp, BE; Mo. 19.3277) im Gange
und die nationalrätliche UREK habe viertens im Zusammenhang mit der bereits
genannten parlamentarischen Initiative Girod zusätzlich zu den Investitionsbeiträgen
auch Betriebskostenbeiträge vorgesehen. Der Bundesrat hatte ursprünglich die
Ablehnung dieser Motion beantragt, war mittlerweile aber zum Schluss gekommen, dass
sich das Begehren mit den ohnehin bereits laufenden Arbeiten deckte. Daher hielt er
nicht mehr an seiner Ablehnungsempfehlung fest, worauf der Nationalrat die Motion
stillschweigend annahm. 1

MOTION
DATUM: 10.03.2021
MARCO ACKERMANN
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Erdöl und Erdgas

Face à la forte hausse des prix de l'énergie, et étant donné non seulement la
dépendance helvétique au gaz russe mais aussi les objectifs climatiques de la Suisse, la
député Priksa Wismer-Felder (centre, LU) préconise un rapide soutien au biogaz
indigène, écologique et durable. Elle a donc déposé une motion qui demande au
Conseil fédéral de créer les bases légales pour permettre de transformer le biogaz en
biométhane, de constituer une base de financement pour soutenir les (futures)
installations suisses de biogaz, et de réduire les barrières administratives pour la
production de biogaz en Suisse. D'après la députée, une meilleure exploitation du
potentiel existant de biogaz devrait permettre de renforcer la sécurité
d'approvisionnement énergétique de la Suisse.
Le Conseil fédéral a soutenu la motion. Dans sa réponse, il a d'ailleurs indiqué que des
mesures d'accompagnement au biogaz pourraient être incluses dans une projet de
révision de la loi sur le CO2. 
La motion a été adoptée tacitement par le Conseil national. 2

MOTION
DATUM: 17.06.2022
GUILLAUME ZUMOFEN

Verkehr und Kommunikation

Post und Telekommunikation

Der Nationalrat befasste sich in der Wintersession 2023 mit den Differenzen, die der
Ständerat bei der Botschaft zur Einführung eines vereinfachten Verfahrens zur
Vernichtung von Kleinsendungen geschaffen hatte. Diese Differenzen betrafen zwei
geringfügige Änderungen im Gesetzestext. Priska Wismer-Felder (mitte, LU) und Valérie
Piller Carrard (sp, FR) beantragten im Namen der WBK-NR, dem Ständerat in den
beiden Punkten zu folgen. Auch Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider stellte sich
hinter die beiden Änderungen, welche lediglich technischer Natur seien und am Kern
der Vorlage nichts ändern würden. 
Nachdem alle Fraktionen auf ein Votum verzichtet hatten, nahm der Nationalrat die
vom Ständerat vorgeschlagenen Änderungen diskussionslos an. 

In der Schlussabstimmung herrschte in beiden Räten bei 198 bzw. 44 zu 0 Stimmen
ohne Enthaltungen Einstimmigkeit, womit das Geschäft erledigt war. 3

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 22.12.2023
LENA BALTISSER

Raumplanung und Wohnungswesen

Raumplanung

Als Zweitrat befasste sich in der Wintersession 2022 der Nationalrat mit einer Motion
Schmid (fdp, GR), mit der eine Änderung der landwirtschaftlichen Zonen-Verordnung
im Zusammenhang mit Meliorationen gefordert wurde. Konkret verlangte der Motionär,
dass im Zusammenhang mit Meliorationen oder Gewässerrevitalisierungen neu ein
Abtausch zwischen landwirtschaftlicher Nutzfläche und Sömmerungsfläche gesetzlich
zugelassen werden soll, solange dabei die landwirtschaftliche Nutzfläche gesamthaft
nicht zunimmt. 
Im Namen der UREK-NR empfahlen Kommissionssprecherin Priska Wismer-Felder
(mitte, LU) und Kommissionssprecher Pierre-André Page (svp, FR) den Mitgliedern der
grossen Kammer, die Motion anzunehmen. Es solle bei Meliorationen keine
landwirtschaftliche Nutzfläche mehr verloren gehen. Dies fördere nicht zuletzt auch die
Akzeptanz solcher gesellschaftlich wichtigen Projekte unter Landwirtinnen und
Landwirten. Die Kommissionsminderheit, vertreten durch Ursula Schneider Schüttel
(sp, FR), plädierte derweil dafür, die Motion abzulehnen, da sie befürchtete, dass die
Änderung zu einer intensiveren Nutzung der betroffenen Sömmerungsflächen führen
könnte, wodurch Biodiversität verloren gehen könnte. Ausserdem führe die Motion
auch zu einem erhöhten administrativen Aufwand für die Kantone. Auch Guy Parmelin
sprach sich im Namen des Bundesrats gegen die Motion aus. Er machte darauf
aufmerksam, dass nur gerade der Kanton Graubünden eine solche Änderung gefordert
hatte, während die anderen Kantone sich mit der aktuellen gesetzlichen Grundlage
zufrieden zeigten. Durch eine Annahme der Motion käme es überdies zu einer
Ungleichbehandlung zwischen Bergkantonen und der restlichen Schweiz, da Kantone im
Flachland über keine angrenzenden Sömmerungsgebiete verfügten. 
Die Mehrheit des Nationalrates folgte jedoch dem Antrag der Kommissionsmehrheit
und nahm die Motion mit 98 zu 86 Stimmen (bei 2 Enthaltungen) an. Die Stimmen für
die Motion kamen von der geschlossen stimmenden SVP-Fraktion, einer Mehrheit der
Fraktionen der FDP und der Mitte sowie zwei Personen aus den Reihen der SP. 4

MOTION
DATUM: 14.12.2022
ELIA HEER
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In der Herbstsession 2023 begann die Differenzbereinigung der zweiten Etappe der
Teilrevision des RPG im Ständerat. Der Nationalrat hatte in der vorhergehenden
Sommersession den vom Ständerat angenommenen Entwurf, der auch einen indirekten
Gegenvorschlag zur Landschaftsinitiative darstellen soll, in verschiedenen Punkten
abgeändert. 

Im Grossen und Ganzen zeigte sich der Ständerat kompromissbereit und stimmte in
verschiedenen Differenzen auf Antrag seiner UREK dem Nationalrat zu. An einigen
Entscheiden hielt der Ständerat hingegen fest, wobei er jeweils den Anträgen seiner
Kommissionsmehrheit folgte – so etwa betreffend die Abgaben bei Um- und
Aufzonungen. Der Nationalrat hatte eine Bestimmung ergänzt, gemäss welcher die
Gemeinden für Um- und Aufzonungen einen Mehrwertausgleich festlegen dürften,
sofern die Kantone keinen bestimmten. Die Mehrheit der UREK-SR beantragte, die
Bestimmung wieder zu streichen, da eine solche Regelung die Kompetenzordnung
verletzen würde. Eine Minderheit Zanetti (sp, SO) und der Bundesrat unterstützten
dagegen die Version des Nationalrats, da diese laut dem Minderheitensprecher eine
«vernünftige, pragmatische Lösung» darstelle, um angepasste Massnahmen auf lokaler
Ebene zu ermöglichen. Schliesslich konnte sich der Minderheitsantrag im Ständerat
nicht behaupten. Weiter hielt der Ständerat auf Anraten seiner Kommission an seinem
Entscheid fest, dass bei touristischer und landwirtschaftlicher Nutzung auch
Abbruchprämien geltend gemacht werden können, wenn auf dem gleichen Gelände
später ein Ersatzneubau erstellt wird. Dagegen hatte sich Heidi Z'Graggen (mitte, UR)
erfolglos mit einem Einzelantrag gewehrt. Dieser wollte dem Entscheid des Nationalrats
folgen, der im Falle eines Ersatzneubaus keine Abbruchprämien vorsah. Schliesslich
hielt der Ständerat an seinem Entscheid fest, dass die Kantone in ihren Richtplänen
gewisse Gebiete bestimmen könnten, in welchen eine Umnutzung von
landwirtschaftlichen Bauten zum vollständigen Wohnzweck zulässig wäre. Auch hielt er
an seinem Entscheid fest, Sonderzonen für nicht-standortgebundene Bauten in der
ganzen Schweiz zu ermöglichen. Der Nationalrat hatte sich in der vorherigen Session für
eine Beschränkung der Sonderzonen auf Berggebiete entschieden. Auch sprach sich
der Ständerat erneut dafür aus, dass Mobilfunkanlagen ausserhalb der Bauzone bewilligt
werden können, insofern dies zur Sicherstellung der ausreichenden Versorgung der
Mobilkommunikation unerlässlich sei. So verzichtete die kleine Kammer darauf, sich
dem Entscheid des Nationalrats, welcher eine Bündelung von Infrastrukturanlagen dem
Entwurf des Ständerats vorgezogen hatte, zu beugen. Angesicht der Annahme einer
Motion zur Ermöglichung von Gebieten mit Geruchsbelastung im Richtplan fügte der
Ständerat zusätzlich eine Bestimmung hinzu, wonach die Kantone bei Ein- und
Umzonungen Gebiete bezeichnen können, in denen die vorherige Geruchsbelastung
erhalten bleiben kann. 

Auch die UREK-NR zeigte sich in der Folge in vielen Punkten kompromissbereit und
beantragte dem Nationalrat, die meisten Differenzen zum Ständerat aus der Welt zu
schaffen, was dieser denn auch tat. Insbesondere lenkte der Nationalrat, entgegen
einer Minderheit Wismer-Felder (mitte, LU), bei der Umnutzung landwirtschaftlicher
Bauten zum vollständigen Wohnzweck ein. Einzig an den Entscheiden des Nationalrats,
dass Sonderzonen lediglich in Berggebieten zum Einsatz kommen könnten und dass
Infrastrukturanlagen und Mobilfunkanlagen gebündelt werden sollten, entschied die
Kommissionsmehrheit festzuhalten. Eine erfolglose Minderheit Egger (gp, TG) hatte
gefordert, dass die Abbruchprämien nicht beim Ersatzneubau von Bauten ohne
landwirtschaftlichen Nutzen ausgerichtet werden solle, womit eine weitere Differenz
aufrecht erhalten worden wäre. Auf der anderen Seite hatte eine Minderheit Graber
(svp, VS) plädiert, betreffend Mobilfunkanlagen dem ständerätlichen Weg zu folgen,
konnte sich aber in der grossen Kammer nicht behaupten. Auch eine Minderheit
Vincenz-Stauffacher (fdp, SG), welche im Sinne des Ständerats für eine
gesamtschweizerische Anwendung von Sonderzonen präferierte, war zuvor im
Nationalrat unterlegenen. 

Noch in der gleichen Session beugte sich der Ständerat zum zweiten Mal über die
Vorlage, wobei nur noch wenige Differenzen zum Nationalrat verblieben. Weiterhin
entschied der Ständerat, an seiner Entscheidung bezüglich des Gebietsansatzes
festzuhalten und zonenfremde Nutzungen in der gesamten Schweiz statt lediglich in
Berggebieten zu erlauben. Dagegen lenkte die kleine Kammer betreffend die Bündelung
von Mobilfunkanlagen ein und passte sich dem Entscheid des Nationalrats an. Eine
weitere formelle Änderung seitens des Nationalrats übernahm der Ständerat
stillschweigend. Schliesslich lenkte der Nationalrat bei der letzten verbleibenden
Differenz ein und stimmte dem Entscheid des Ständerats zu, zonenfremde Nutzung
auch ausserhalb von Berggebieten zu erlauben. In der Schlussabstimmung wurde die

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 29.09.2023
VIKTORIA KIPFER
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Vorlage daraufhin in beiden Räten einstimmig angenommen.

Nach der Verabschiedung der Vorlage, welche von den Räten als offizieller indirekter
Gegenvorschlag zur Landschaftsinitiative betitelt wurde, gaben die Initiantinnen und
Initianten im November 2023 den bedingten Rückzug der Landschaftsinitiative
bekannt. 5

Umweltschutz

Naturschutz

Der Nationalrat befasste sich in der Herbstsession 2022 als Erstrat mit der
Biodiversitätsinitiative sowie mit dem indirekten Gegenvorschlag. Die umfassende
Vorlage wurde während drei Sitzungen und in über 160 Wortmeldungen diskutiert. Als
erstes wurden das Volksbegehren und der Gegenvorschlag von den
Kommissionssprechern Matthias Jauslin (fdp, AG) und Christophe Clivaz (gp, VS)
vorgestellt. Matthias Jauslin betonte die Wichtigkeit einer intakten Biodiversität für das
Wohlergehen der Bevölkerung, aber auch der Wirtschaft. Leider sei rund ein Drittel der
bekannten Tier-, Pflanzen- und Pilzarten in der Schweiz vom Aussterben bedroht – und
dies, obwohl die Schweiz seit 2012 über die Biodiversitätsstrategie und den
dazugehörigen Aktionsplan verfüge. Da die bislang unternommenen Anstrengungen
nicht genügten, um dem Schwinden der Biodiversität Einhalt zu gebieten, brauche es
nun griffige Massnahmen. Der Kommissionsmehrheit ginge die Volksinitiative dabei
jedoch zu weit, sie schränke insbesondere den Handlungsspielraum von Bund und
Kantonen zu stark ein. Die UREK-NR setze daher mehrheitlich auf den Gegenvorschlag
in Form einer Änderung des NHG. Daran anschliessend bat Ursula Schneider Schüttel
(sp, FR), Präsidentin von Pro Natura und Mitglied des Initiativkomitees, um
Unterstützung für ihren Minderheitsantrag, der die Annahme der Volksinitiative
empfehlen wollte. Schneider Schüttel liess es dabei jedoch bei einem allgemeinen
Votum bleiben und ging nicht auf die Unterschiede zwischen Volksinitiative und
Gegenvorschlag ein. Michael Graber (svp, VS) hingegen votierte mit seinem
Minderheitsantrag dafür, die Initiative zur Ablehnung zu empfehlen und nicht auf den
Gegenvorschlag einzutreten. Graber vertrat die Ansicht, dass die Biodiversität in der
Schweiz nicht schlecht dastehe. Initiative und Gegenvorschlag seien daher gar nicht
notwendig. Falls die Initiative oder der Gegenvorschlag angenommen werde, würden
insbesondere die Landwirtschaft und die Energieproduktion darunter leiden, so
Graber.

Danach folgten die Voten der Fraktionen:
Die Grünen sprachen sich sowohl für die Initiative als auch für den Gegenvorschlag aus.
Während Delphine Klopfenstein (gp, GE) darauf hinwies, dass die Klimakrise und der
Biodiversitätsverlust zusammen angegangen werden müssten, betonte Bastien Girod
(gp, ZH), dass für die Grünen insbesondere die Steigerung der Qualität in ohnehin
bereits geschützten Gebieten sowie die Vernetzung der Lebensräume im Zentrum
stehe.
Auch die SP-Fraktion unterstützte beide Projekte. Martina Munz (sp, SH) unterstrich,
dass die Landwirtschaft auf die Biodiversität angewiesen sei, da diese die
Bodenfruchtbarkeit und die Bestäubung sichere und damit erst die
Ernährungssicherheit garantiert werden könne. 
Die GLP-Fraktion unterstützte die Initiative teilweise, sprach sich aber geschlossen für
Eintreten auf den Gegenvorschlag aus. Roland Fischer (glp, LU) bemängelte, dass die
Schweiz bislang quasi tatenlos zugesehen habe, wie die Biodiversität immer weiter
abgenommen habe. Die Schweiz stehe im internationalen Vergleich sehr schlecht da.
Folglich müssten die entsprechenden finanziellen Mittel für den Erhalt der Biodiversität
bereitgestellt werden, da ein weiterer Verlust an Biodiversität die Schweiz viel teurer zu
stehen kommen werde.
Die FDP.Liberale-Fraktion hingegen unterstützte den indirekten Gegenvorschlag
mehrheitlich, wie Susanne Vincenz-Stauffacher (fdp, SG) ausführte. Allerdings sei bei
der Ausgestaltung des NHG darauf zu achten, dass die Zielkonflikte, insbesondere
zwischen der Produktion erneuerbarer Energien und dem Schutz der Biodiversität,
immer durch eine umfassende Güterabwägung, die auch die Interessen der Wirtschaft
miteinbeziehe, gelöst würden. Die Initiative lehnte die Fraktion mit dem Verweis ab,
dass dadurch praktisch die ganze Schweiz unter Schutz gestellt würde.
Die Mitte-Fraktion zeigte sich ähnlich wie die FDP-Fraktion gespalten bei der Haltung
zum Gegenvorschlag; die Initiative lehnte sie ab. Wie Priska Wismer-Felder (mitte, LU)
ausführte, würde die Initiative dazu führen, dass die Produktion von Nahrungsmitteln

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 19.09.2022
BERNADETTE FLÜCKIGER
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eingeschränkt würde, was die Versorgungssicherheit in Frage stellen würde. Beim
Gegenvorschlag stosse insbesondere das Flächenziel von 17 Prozent an Flächen, die
dem Schutz von Lebensräumen und Arten dienen (so genannte Kerngebiete), auf
Widerstand in ihrer Fraktion. Sie bemängelte zudem, dass «die Flächen, auf denen
heute schon aktive Biodiversitätsförderung betrieben wird, [...] den 17 Prozent
Kerngebiet nicht angerechnet werden» könnten. Eine Minderheit der Mitte-Fraktion
gehe jedoch davon aus, dass der Gegenvorschlag die Biodiversität fördere, ohne die
Versorgungssicherheit in den Bereichen Ernährung und Energie zu schwächen.
Die SVP-Fraktion lehnte schliesslich sowohl die Initiative als auch den Gegenvorschlag
ab. Pierre-André Page (svp, FR) bezeichnete die Initiative als extrem und sprach von
einer Diktatur der Biodiversität auf Kosten der Landwirtschaft und der Energie. Aber
auch der Gegenvorschlag sei abzulehnen, zumal er teilweise sogar weiterginge als die
Initiative.
Auch Umweltministerin Sommaruga äusserte sich in ihrem Eintretensvotum zu diesem –
für sie – vermeintlichen Widerspruch. Sommaruga zeigte sich erstaunt, dass versucht
werde, den Schutz der Biodiversität gegen die Landwirtschaft auszuspielen, da diese
sich doch gegenseitig bedingten. 
Bevor der Rat zur Detailberatung überging, wurde der Nichteintretensantrag Graber mit
106 zu 78 Stimmen bei 4 Enthaltungen abgelehnt. Die geschlossen stimmende SVP-
Fraktion, eine Mehrheit der Mitte-Fraktion sowie einzelne Mitglieder der FDP-Fraktion
stimmten gegen Eintreten.

Anschliessend befasste sich der der Rat in einem ersten Block der Detailberatung mit
den Themen hohe Baukultur und ökologische Infrastruktur. 
Zuerst stimmte der Nationalrat einer Minderheit Müller-Altermatt (mitte, SO) zu,
welcher den Begriff «Schönheit» aus dem Zweckartikel streichen wollte. Andere
Minderheiten, wie etwa diejenige von Michael Graber zur Entfernung der Vernetzung
der für Tiere und Pflanzen wichtigen Lebensräume aus dem Zweckartikel, fanden keine
Mehrheit. Graber hatte vergeblich argumentiert, dass ein «Netz von grünen Korridoren,
von grünen Autobahnen» keinen Platz mehr für die Menschen übrigliesse. Sodann
beschloss der Nationalrat stillschweigend, der Kommission zu folgen und die
Bestimmungen zur hohen Baukultur aus dieser Vorlage zu streichen und in einer Motion
(22.3892) anzugehen. Diese Motion forderte den Bundesrat dazu auf, gesetzliche
Bestimmungen zur Förderung der Baukultur im Rahmen der nächsten Kulturbotschaft
2025-2028 vorzuschlagen. Der Bundesrat hatte dieses Vorgehen der Auslagerung und
die Motion zuvor unterstützt.
Im Anschluss stimmte der Rat über einen viel diskutierten Minderheitsantrag II Jauslin
ab, welcher im Artikel über die ökologische Infrastruktur den festen Prozentsatz an
Kerngebieten an der Landesfläche streichen wollte und stattdessen dafür plädierte, die
Definition von Kerngebieten dem Bundesrat zu überlassen. Dieser solle dabei neben
den Biotopen von nationaler Bedeutung auch so genannte Biodiversitätsgebiete von
nationaler Bedeutung bezeichnen und die Ziele für diese Gebiete festlegen können. Die
Kantone sollen gemäss Jauslin die zur Erreichung der Ziele notwendigen Massnahmen
ergreifen und die Umsetzung sicherstellen. Ursula Schneider Schüttel legte als
Sprecherin dieser Minderheit dar, dass eine Nutzung dieser Biodiversitätsgebiete und
Vernetzungsgebiete durch die Landwirtschaft nicht ausgeschlossen sei. Auch könnten
in diesen Gebieten alternative Energieerzeugungsanlagen betrieben werden. Die
Kommissionsmehrheit wollte hingegen eine abschliessende Liste an Gebieten festlegen,
welche als Kerngebiete kategorisiert werden können. Bundesrätin Sommaruga zeigte
sich offen gegenüber dem Minderheitsantrag Jauslin, zumal damit womöglich gewisse
Abwehrreflexe gegenüber dem fixen Flächenziel von 17 Prozent gestoppt werden
könnten. In den Abstimmungen obsiegte der Antrag II Jauslin gegenüber der
Kommissionsmehrheit und auch gegenüber zwei weiteren Minderheiten und einem
Einzelantrag Müller-Altermatt. Diese Minderheitsanträge hatten einen Anteil der
Kerngebiete an der Landesfläche von 30 Prozent (Klopfenstein Broggini), die
Bekämpfung der Vergandung und Verwaldung der Landwirtschaftsflächen (Graber)
sowie eine bessere Honorierung der Leistungen der Landwirtschaft (Müller-Altermatt)
gefordert.

In einem zweiten Block der Detailberatung wurden weitere Änderungen des NHG sowie
anderer Erlasse diskutiert. Dabei blieben alle Minderheitsanträge bis auf einen
erfolglos. So lehnte der Rat etwa die erneut geforderte Streichung der Vernetzung von
Schutzgebieten – dieses Mal der Biotope von nationaler Bedeutung – ab (Minderheit
Rüegger; svp, OW) und konnte sich auch nicht für das Verbot der Übertragung von
Vollzugsaufgaben an Private erwärmen (Minderheit Rösti; svp, BE). Abgelehnt wurde
aber auch ein Antrag von links-grüner Seite, welcher die Vernetzung für bedrohte und
prioritäre Tier- und Pflanzenarten stärker fördern wollte (Minderheit Clivaz). Hingegen
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vermochte sich die Minderheit Schneider Schüttel mit ihrem Anliegen, auch die Biotope
von regionaler Bedeutung in den ökologischen Leistungsnachweis aufzunehmen, mit
Stichentscheid von Ratspräsidentin Kälin (gp, AG) knapp durchzusetzen. Der Mehrheit
folgend angenommen wurde sodann eine Ergänzung des JSG, wonach der Bundesrat im
Einvernehmen mit den Kantonen Wildtierkorridore von überregionaler Bedeutung
bezeichnen kann; diese dienen der grossräumigen Vernetzung der Lebensräume der
Wildtiere.

In der Gesamtabstimmung sprach sich die grosse Kammer mit 104 zu 83 Stimmen bei 5
Enthaltungen für den Entwurf des indirekten Gegenvorschlags aus. Dagegen votierten
die geschlossen stimmende SVP-Fraktion, eine Mehrheit der Mitte-Fraktion sowie
einzelne Mitglieder der FDP.Liberalen-Fraktion. Bei der Abstimmung zur Volksinitiative
sprach sich der Rat mehrheitlich dafür aus, die Initiative zur Ablehnung zu empfehlen
(101 zu 72 Stimmen bei 19 Enthaltungen), wobei ähnliche Koalitionen zu beobachten
waren wie bei der Abstimmung zum indirekten Gegenvorschlag; die Enthaltungen
stammten zu einem grossen Teil von der GLP-Fraktion. Zudem verlängerte der
Nationalrat die Behandlungsfrist für die Volksinitiative bis zum 8. März 2024. 6

Gewässerschutz

Der Nationalrat befasste sich in der Herbstsession 2021 mit einer Motion Hösli (svp, GL),
welche von Jakob Stark (svp, TG) übernommen worden war, zur Verkleinerung des
Gewässerraums. Die Kommissionssprechenden Pierre-André Page (svp, FR) und Priska
Wismer-Felder (mitte, LU) erläuterten die Argumente der knappen
Kommissionsmehrheit (13 zu 12 Stimmen), welche die Motion zur Annahme empfahl.
Wismer-Felder führte aus, dass ein von der Kommission verlangter Zusatzbericht zu
den Auswirkungen der Motion aufgezeigt habe, dass in den drei im Bericht
untersuchten Kantonen Glarus, Graubünden und Aargau lediglich rund 1.8 Prozent der
Landwirtschaftsbetriebe von der in der Motion geforderten Bestimmung betroffen
wären. Mit der vorliegenden Motion könne das GSchG so geändert werden, dass diesen
Betrieben, die mit der geltenden Regelung in ihrer Existenz bedroht seien, geholfen
werden könne.
Martina Munz (sp, SH) vertrat die Kommissionsminderheit. Sie kritisierte, dass die
Mehrheit der UREK-NR ignoriere, dass mit dieser Motion der Schutz der Biodiversität
sowie der Hochwasserschutz leiden würden. Während in den drei untersuchten
Kantonen 0.1 bis 1.4 Prozent an ertragreicher Futtermittelfläche gewonnen werden
könnten, gingen zwischen 25 und 75 Prozent der Gewässerraumfläche verloren. Sie sei
doch sehr erstaunt darüber, dass einige wenige Landwirte mehr Gehör erhielten als die
Kantone durch ihre LDK und BPUK, zumal Erstere bereits mit CHF 200 Mio. entschädigt
worden seien. Die Mehrheit des Rates sah dies ähnlich: Die grosse Kammer lehnte die
Motion mit 100 zu 84 Stimmen (bei 1 Enthaltung) ab. Die befürwortenden Stimmen
stammten von den geschlossen stimmenden Grünen-, SP- und GLP-Fraktionen, von der
Hälfte der FDP.Liberalen-Fraktion sowie von einzelnen Mitgliedern der Mitte- und der
SVP-Fraktionen. Der Vorstoss ist damit erledigt. 7

MOTION
DATUM: 30.09.2021
BERNADETTE FLÜCKIGER

Allgemeiner Umweltschutz

Der Nationalrat behandelte in der Wintersession 2022 die parlamentarische Initiative
von Valentine Python (gp, VD), welche das Konzept der planetaren
Belastbarkeitsgrenzen in der Schweiz rechtlich verankern wollte. Valentine Python und
Kurt Egger (gp, TG) stellten dem Rat dieses Konzept vor. Egger vertrat dabei die
befürwortende Minderheit der UREK-NR und argumentierte, dass es die Initiative
ermögliche, «den Begriff der Endlichkeit der Ressourcen in unsere Umweltpolitik und
unsere Verfassung aufzunehmen». Dies sei wichtig, damit die Menschen verstünden,
dass das Überleben der Menschheit von der Stabilität der Ökosysteme abhänge. Folglich
plädierte er für Folgegeben. Für die Kommissionsmehrheit legte Priska Wismer-Felder
(mitte, LU) dar, dass das Konzept der planetaren Belastbarkeitsgrenzen in der
Kommission unbestritten gewesen sei. Die Kommissionsmehrheit habe aber daran
gezweifelt, dass die Verankerung dieses Konzepts in der Bundesverfassung und im USG
sinnvoll wäre. Bereits heute gebe es in der BV einige Artikel, die den geforderten
Grundsätzen Rechnung trügen, so beispielsweise der Zweckartikel, der die dauerhafte
Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen einfordere. Die Kommissionsmehrheit sei
überzeugt, dass es effektiver sei, konkrete Massnahmen zum Umweltschutz zu
ergreifen, als dieses wissenschaftliche Konzept rechtlich zu verankern. Anschliessend
votierte der Nationalrat mit 103 zu 84 Stimmen bei 1 Enthaltung gegen Folgegeben. Für

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 12.12.2022
BERNADETTE FLÜCKIGER
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das Anliegen sprachen sich die geschlossen stimmenden SP- und Grünen-Fraktionen,
fast die gesamte GLP-Fraktion sowie wenige Mitglieder der Mitte-Fraktion aus. Die
Initiative ist damit erledigt. 8

Klimapolitik

In der Herbstsession 2021 befasste sich der Nationalrat mit insgesamt neun
Standesinitiativen bezüglich einer CO2-Abgabe für den Flugverkehr respektive einer
Besteuerung von Kerosin (Kt.Iv. GE 19.304; Kt.Iv. SG 19.305; Kt.Iv. LU 19.310; Kt.Iv. VS
19.314; Kt.Iv. FR 19.315; Kt.Iv. BE 19.319; Kt.Iv. NE 20.317; Kt.Iv. BS 20.307 sowie Kt.Iv. BL
20.319).
Die Mehrheit der vorberatenden UREK-NR lehnte alle Initiativen ab; drei starke
Minderheiten aus Vertreterinnen und Vertretern der Mitte-, der SP- und der Grünen-
Fraktionen beantragten jedoch Folgegeben. Kommissionssprecher Matthias Samuel
Jauslin (fdp, AG) erörterte, dass die Kommission die Emissionen des Flugverkehrs zwar
als Problem erachte und dass das Fliegen allgemein zu günstig sei. Es sei aber
problematisch, eine Flugticketabgabe kurz nach Ablehnung des CO2-Gesetzes in der
Volksabstimmung, welches eine ebensolche Abgabe beinhaltet hätte, wieder von
Neuem aufs Parkett zu bringen. Auch die Einführung einer Kerosinsteuer lehne die
Mehrheit der Kommission ab: Eine solche Masssnahme solle nicht im Alleingang
eingeführt werden, sondern müsse international koordiniert werden. Die drei
Minderheitensprecherinnen Priska Wismer-Felder (mitte, LU), Delphine Klopfenstein
Broggini (gp, GE) und Nadine Masshardt (sp, BE) liessen diese Argumente nicht gelten.
Sie forderten, dass alle Sektoren einen Beitrag zum Erreichen der Pariser Klimaziele
leisteten; zudem sei der Flugverkehr einer der am schnellsten wachsenden Verursacher
von Treibhausgasen. Überdies sei es nicht klar, welche einzelnen Massnahmen des
CO2-Gesetzes für dessen Scheitern an der Urne verantwortlich seien. Die
Flugticketabgabe sei jedenfalls ein breit abgestütztes Anliegen, das weiterverfolgt
werden müsse. Zusätzlich müssten aber auch die alternativen Zugverbindungen stark
ausgebaut werden. Nadine Masshardt rief schliesslich betreffend die Einführung einer
Kerosinsteuer in Erinnerung, dass die EU-Kommission im Sommer 2021 «ein
europaweites Vorgehen für die Kerosinbesteuerung von innereuropäischen Flügen
beschlossen» habe. Die Schweiz solle doch bei diesem Projekt aktiv mitwirken, schloss
die Berner Nationalrätin.
Diese Argumente verfingen jedoch bei der Mehrheit des Rates nicht; mit jeweils
ähnlichen Stimmenverhältnissen wurden alle neun Initiativen abgelehnt. Die
Befürworterinnen und Befürworter stammten aus den Reihen der SP- und der Grünen-
Fraktionen. Auch einzelne Vertreterinnen und Vertreter der GLP- und der Mitte-
Fraktionen sprachen sich für die Initiativen aus. 9

STANDESINITIATIVE
DATUM: 23.09.2021
BERNADETTE FLÜCKIGER

In der Frühjahressession 2022 diskutierte der Nationalrat während mehreren Sitzungen
ausführlich über die «Gletscher-Initiative» sowie über den dazugehörigen direkten
Gegenentwurf des Bundesrates. Der indirekte Gegenvorschlag zur Initiative war
eigentlich noch nicht Gegenstand der Beratungen, es wurde aber bereits deutlich, dass
zahlreiche Parlamentarierinnen und Parlamentarier grosse Hoffnungen in ihn setzten.
Diese Hoffnungen umschrieb etwa Mitte-Nationalrätin Priska Wismer-Felder (mitte, LU)
exemplarisch: Ihre Fraktion erachtete den indirekten Gegenvorschlag als den richtigen
Weg, zumal er neben den Zielen auch die dafür nötigen Massnahmen enthalte und
schneller wirke als eine Verfassungsänderung. Auch auf das an der Urne abgelehnte
CO2-Gesetz sowie auf den Krieg in der Ukraine wurde in der Debatte mehrmals Bezug
genommen: Während beispielsweise Philipp Kutter (mitte, ZH) betonte, dass das
Parlament aufgrund der Befindlichkeit der Stimmbevölkerung bei dieser Vorlage nun
insbesondere Rücksicht auf die sozialverträgliche Ausgestaltung der Klimapolitik
nehmen müsse, argumentierte Delphine Klopfenstein Broggini (gp, GE) im Hinblick auf
den Ukraine-Krieg, dass ein Verzicht auf Erdgas und -öl nicht nur dem Klimaschutz
diene, sondern auch die energiepolitische Souveränität sichere und die Abhängigkeit
von autoritären Staaten verringere. Des Weiteren wurde aus den Voten der Fraktionen
und aus der anschliessenden freien Debatte deutlich, dass die meisten
Parlamentarierinnen und Parlamentarier die Ansicht vertraten, dass der Klimaschutz
vorangebracht werden müsse. Auch die SVP-Fraktion biete Hand zu Lösungen für die
Klimapolitik, die ein « vorteilhafte[s] Kosten-Nutzen-Verhältnis» aufwiesen, wie
Christian Imark (svp, SO) ausführte. Die SVP-Fraktion sei jedoch nicht bereit, fossile
Energieträger zu verbieten, ohne zu wissen, wie und wann diese ersetzt werden können,
ergänzte Pierre-André Page (svp, FR).

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 02.03.2022
BERNADETTE FLÜCKIGER
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Die Kommission hatte sich im Vorfeld der Session mehrheitlich dafür ausgesprochen,
die Initiative abzulehnen und stattdessen dem direkten Gegenentwurf zuzustimmen. Es
lagen jedoch zwei Minderheitsanträge vor: Der Antrag der Minderheit Nordmann (sp,
VD) forderte, sowohl die Initiative als auch den direkten Gegenentwurf anzunehmen
und den Gegenentwurf in der Stichfrage vorzuziehen; der Antrag der Minderheit Egger
(gp, TG) wollte die Initiative annehmen und gar nicht erst auf den direkten
Gegenentwurf eintreten. Beide Anträge wurden jedoch vom Nationalrat verworfen:
Zuerst sprach sich dieser mit 108 zu 70 Stimmen (bei 14 Enthaltungen) für Eintreten auf
den direkten Gegenentwurf aus, wobei sich die Fraktionen der Grünen und der SVP
geschlossen gegen Eintreten aussprachen (respektive der Stimme enthielten). In der
Folge scheiterte auch der Minderheitsantrag Nordmann mit 89 zu 99 Stimmen (bei 4
Enthaltungen). Nebst den geschlossen stimmenden SP-, GLP- und Grünen-Fraktionen
hatten sich auch einige Mitglieder der Mitte-Fraktion für eine doppelte Ja-Empfehlung
ausgesprochen. Damit empfahl die grosse Kammer den Stimmbürgerinnen und
Stimmbürgern die Volksinitiative zur Ablehnung.
Am direkten Gegenentwurf wurden sodann noch einige wenige Änderungen
vorgenommen: Eine Mehrheit hiess einen Antrag Pult (sp, GR), gemäss welchem die
Klimapolitik die Rand- und Bergregionen aufgrund ihrer besonderen Situation
unterstützen soll, gut. Ebenfalls mehrheitlich unterstützt wurde ein Antrag Romano
(mitte, TI) betreffend den Absenkpfad der Treibhausgasemissionen: So müsse das
zukünftige Gesetz in Umsetzung der Verfassung «Zwischenziele [benennen], die zu
einer über die Zeit gleichmässigen Reduktion der Treibhausgasemissionen führen, und
[...] die zur Erreichung der Zwischenziele erforderlichen Instrumente [regeln]». 
Abgelehnt wurden hingegen zwei Anträge Nordmann und Klopfenstein Broggini:
Während der Antrag Nordmann ein Programm für den raschen Austausch von Gas-, Öl-
und Elektrowiderstandsheizungen gefordert hatte, verlangte der Antrag Klopfenstein
Broggini, dass die Schweiz das Ziel von netto Null Treibhausgasemissionen bereits im
Jahr 2040, spätestens aber im Jahr 2050 erreicht. Die Mehrheit des Rates blieb aber
beim Zeithorizont von 2050.
In der Gesamtabstimmung wurde der direkte Gegenwurf mit 104 zu 67 Stimmen bei 21
Enthaltungen angenommen. Wie bereits bei der Eintretensabstimmung stimmten nebst
der Mehrheit der SVP-Fraktion auch die Grünen geschlossen gegen den Entwurf, da sie
die Volksinitiative bevorzugten. Die vielen Enthaltungen stammten von zahlreichen SVP-
Mitgliedern sowie von einzelnen Exponentinnen und Exponenten der Mitte-, der
FDP.Liberalen und der SP-Fraktionen. 10

Die grosse Kammer beugte sich in der Wintersession 2023 als Zweitrat über die
Revision des CO2-Gesetzes für die Periode 2025–2030. Die Kommissionsmitglieder
Stefan Müller-Altermatt (mitte, SO) und Delphine Klopfenstein Broggini (gp, GE) stellten
die Vorlage vor. Müller-Altermatt berichtete, dass die Vorlage als «schlank» bezeichnet
werden könne und damit auch bei einem allfälligen Plebiszit bestehen sollte und
trotzdem dem Ziel der Halbierung der CO2-Emissionen bis 2030 entspreche. Die
vorberatende UREK-NR schlage als einzige grössere Änderung vor, eine Abgabe auf
Flüge mit Privatjets einzuführen. Ausserdem habe die Kommission mittels Einreichung
eines Vorstosses (Po. 23.4334) versucht, die Rückverteilung der CO2-Abgabe an die
Haushalte sichtbarer auszugestalten.
In der Eintretensdebatte zeigte sich, dass alle Fraktionen gewillt waren, dem Geschäft
eine Chance zu geben; ein Antrag auf Nichteintreten lag denn auch nicht vor. In den
Voten von Mitte-Nationalrätin Priska Wismer-Felder (mitte, LU) und GLP-Mitglied Martin
Bäumle (glp, ZH) zeigte sich das Dilemma zwischen dem Willen, ein effektives Gesetz,
welches zu spürbaren Emissionsreduktionen führen soll, zu gestalten und der Angst vor
einem Referendum gegen die Vorlage. Matthias Jauslin (fdp, AG) von der FDP und SVP-
Vertreter Christian Imark (svp, SO) warnten vor allem davor, das Gesetz nicht zu
überladen respektive keine neuen oder höheren Abgaben einzuführen, damit es nicht
wieder in einer Volksabstimmung abgelehnt werde. Auf der anderen Seit des politischen
Spektrums kritisierten die Grünen sowie die SP, dass das Gesetz nicht ambitioniert
genug sei. Gabriela Suter  (sp, AG) von der SP gab zu bedenken, dass eine bescheidene
Emissionsreduktion für die Periode 2025 bis 2030 bedeute, dass in den folgenden
Jahren umso strengere und teurere Massnahmen ergriffen werden müssten, um das
Netto-Null-Ziel zu erreichen. Vor diesem Hintergrund wies Grünen-Vertreter Chistophe
Clivaz (gp, VS) auf die von den Grünen und der SP lancierte Klimafonds-Initiative hin,
mit welcher das Netto-Null-Ziel doch noch erreicht werden könne. Die
Eintretensdebatte abschliessend stellte Umweltminister Albert Rösti die für ihn
wichtigsten Grundsätze der Vorlage vor. Rösti lobte das Tempo, mit welchem die Räte
die Gesetzesrevision berieten. So könne es gelingen, dass keine Lücke entstehe und das
Gesetz und die ausführende Verordnung bis am 1.1.2025 in Kraft gesetzt werden
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können. Auch sei es wichtig, dass das Gesetz mehrheitsfähig bleibe, weshalb der
Bundesrat die von der UREK-NR vorgeschlagene Einführung einer Flugticketabgabe auf
Privatflüge sowie eine Erhöhung der CO2-Abgabe und der Benzinsteuer ablehne.
Eintreten wurde anschliessend ohne Gegenantrag beschlossen. Die massgebenden
Entscheide, die in der Detailberatung getroffen wurden, waren die folgenden: 
Susanne Vincenz-Stauffachers (fdp, SG) Minderheitsantrag betraf das
Emissionsreduktionsziel im Inland. Die FDP-Vertreterin beantragte, hierbei dem
tieferen Inlandziel des Ständerats zu folgen. Die Mehrheit des Rates sprach sich aber
dafür aus, ihrer Kommission zu folgen und legte das Inlandziel bei 75 Prozent fest.
Dadurch wurde eine erste Differenz zum Erstrat geschaffen. Auch beim CO2-Ausstoss
von neu in Verkehr gebrachten Fahrzeugen folgte der Rat seiner Kommission und stellte
sich damit gegen den Minderheitsantrag Jauslin sowie gegen die Version des
Ständerates. Eine weitere wichtige Differenz wurde mit der von der Minderheit Imark
geforderten Streichung der so genannten Überführungspflicht geschaffen. Mit diesem
Instrument wollte der Bundesrat Importeure von fossilen Treibstoffen verpflichten,
über das Inverkehrbringen von erneuerbaren Treibstoffen einen bestimmten Anteil der
CO2-Emissionen aus dem Verkehr zu vermindern. Imark monierte, dass diese
Überführungspflicht den Benzinpreis massgeblich verteuern werde. Der Nationalrat
stimmte dieser Streichung deutlich zu; neben der Grünen- und der GLP-Fraktion
sprachen sich nur einige Mitglieder der FDP.Liberalen- sowie eine Mehrheit der Mitte-
Fraktion für die Beibehaltung der Überführungspflicht aus. Bei der CO2-Abgabe auf
Brennstoffen beantragte eine Minderheit Suter, dass der Bundesrat den Abgabesatz auf
bis zu 180 CHF pro Tonne CO2 anheben könnte. Die Mehrheit des Rates wollte jedoch
beim Vorschlag des Bundesrats, des Ständerats sowie der UREK-NR bleiben, und legte
einen Abgabesatz von höchstens 120 CHF pro Tonne CO2 fest. Im Bereich der Luftfahrt
lehnte der Nationalrat die Einführung einer Abgabe für Flüge mit Privatjets ab. Die
geschlossen stimmenden SVP-, FDP.Liberalen- und GLP-Fraktionen sowie eine
Minderheit der Mitte votierten gegen diese Abgabe. Des Weiteren gab auch die
Förderung von Ladeinfrastrukturen für Elektroautos zu reden, wobei ein Antrag der
Mehrheit sowie drei Minderheitsanträge vorlagen. Die Mehrheit des Rates folgte hierbei
seiner Kommission und sprach sich dafür aus, in den Jahren 2025-2030 bis zu CHF 20
Mio. für diese Ladeinfrastruktur aufzubringen. Hiermit entstand eine weitere Differenz
zum Ständerat, der die Förderung der Ladestationen gänzlich gestrichen hatte. Eine
letzte Differenz zum Erstrat schuf die grosse Kammer bei der Thematik der Reduktion
der LSVA für elektrisch oder mit alternativem Treibstoff betriebene Fahrzeuge. Der
Nationalrat stimmte hierbei mehrheitlich dafür, diese LSVA-Reduktion beizubehalten;
eine links-grüne Minderheit, welche von zwei FDP-Mitgliedern unterstützt wurde, blieb
hier chancenlos. 
In der Gesamtabstimmung votierte der Nationalrat mit 136 zu 34 Stimmen bei 26
Enthaltungen für Annahme des Entwurfs. Die Nein-Voten stammten von Mitgliedern der
SVP-Fraktion; die Enthaltungen allen voran von der Mehrheit der Grünen-Fraktion. 11

Sozialpolitik

Sozialversicherungen

Krankenversicherung

In der Herbstsession 2023 startete der Nationalrat in die Beratung des zweiten
Massnahmenpakets zur Kostendämpfung im Gesundheitswesen. Der Rat stand dabei
unter dem Einfluss des zwei Tage zuvor verkündeten grossen Prämienanstiegs für das
Jahr 2024, auf den zahlreiche Sprechende Bezug nahmen. Andri Silberschmidt (fdp, ZH)
und Benjamin Roduit (mitte, VS) präsentierten dem Rat die Vorlage sowie die
Mehrheitsposition der SGK-NR: Der bundesrätliche Entwurf setze weitere
Empfehlungen des Expertenberichts sowie dreizehn Vorstösse des Parlaments um. Die
Kommissionsmehrheit sei nicht mit allen Massnahmen einverstanden und habe folglich
vier grosse Änderungsanträge gestellt. Bevor sich der Nationalrat jedoch mit diesen
befasste, lagen ihm ein Minderheitsantrag de Courten (svp, BL) auf Nichteintreten sowie
ein Minderheitsantrag Weichelt (al, ZG) auf Rückweisung an den Bundesrat vor. Thomas
de Courten bezeichnete die Vorlage als «Flickwerk, bei dem wir nicht wissen, was wir
damit tatsächlich erreichen», und kritisierte, dass die wirklich wirksamen Massnahmen
darin nicht enthalten seien. Er zog den Nichteintretensantrag jedoch zurück in der
Hoffnung, dass man mit der Vorlage «wenigstens einen Schritt weiterkomme[...]», denn
aufgrund des erneuten Prämienanstiegs sei es dringend, dass man Lösungen finde.
Manuela Weichelt kritisierte hingegen ob der zahlreichen anstehenden Reformprojekte
den «Gesetzes-Hyperaktivismus» in diesem Themenbereich sowie die bei
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Pharmaunternehmen und Krankenversicherungen angestellten Mitglieder der SGK. Sie
forderte den Bundesrat auf, nach Rückweisung den Präventionsgedanken sowie eine
Koordination zwischen Apotheken und Ärzteschaft in die Vorlage zu integrieren, mit
einem runden Tisch die Problematik der Netzwerke in der koordinierten Versorgung zu
lösen und auf Einschränkungen des Öffentlichkeitsprinzips zu verzichten. Mit 156 zu 23
Stimmen (bei 11 Enthaltungen) fand der Rückweisungsantrag jedoch nur bei der Grünen-
Fraktion und einem Mitglied der SVP-Fraktion Zustimmung.

In der Detailberatung debattierte der Nationalrat die Vorlage in zwei Blöcken. Im ersten
Block behandelte er unter anderem die Netzwerke zur koordinierten Versorgung
sowie die Leistungen der Apothekerinnen und Apotheker. Dabei lehnte er das
Herzstück dieses Projekts, wie es Gesundheitsminister Berset formulierte, ab: die
Schaffung einer neuen Kategorie der Leistungserbringenden, den Netzwerken zur
koordinierten Versorgung. Diese sollten die Koordination der Behandlung einer Person
über alle Leistungserbringenden hinweg übernehmen, wofür sie etwa auch
Koordinationsleistungen in Rechnung stellen könnten. Gemäss bundesrätlichem
Vorschlag müssten die Netzwerke unter anderem von einer Ärztin oder einem Arzt
geleitet werden und über einen kantonalen Leistungsauftrag verfügen. Während die
Kommissionsmehrheit gänzlich auf diese neue Kategorie der Leistungserbringenden
verzichten wollte, weil die Einführung einer neuen Kategorie mit grossem Aufwand
verbunden wäre und ähnliche Netzwerke auch ohne diese ausführlichen Regelungen
bereits existierten, schlug eine Minderheit Maillard (sp, VD) einige Änderungen an der
bundesrätlichen Version vor – etwa einen Verzicht auf einen kantonalen
Leistungsauftrag. Mit 117 zu 67 Stimmen (bei 7 Enthaltungen) folgte der Nationalrat dem
Mehrheitsantrag und sprach sich somit gänzlich gegen die Schaffung einer gesetzlichen
Regelung der Netzwerke aus.

Umstritten war im Nationalrat auch, welche Leistungen von Apothekerinnen und
Apothekern und von Hebammen zukünftig von der OKP übernommen werden sollen.
Dabei entschied sich der Nationalrat, die bundesrätlichen Regelungen, mit denen unter
anderem die Motionen Humbel (mitte, AG; Mo. 18.3977) und Ettlin (mitte, OW; Mo.
18.4079) umgesetzt werden sollten, noch auszubauen. Erstens willigte er ein, dass
Apotheken zukünftig selbstständig bestimmte Leistungen zulasten der Krankenkassen
abrechnen können, etwa im Rahmen von Präventionsprogrammen. Zweitens ergänzte er
entgegen einem Minderheitsantrag Glarner (svp, AG) die neue Regelung des
Bundesrates, wonach zukünftig auch bestimmte «pharmazeutische
Beratungsleistungen» der Apothekerinnen und Apotheker übernommen werden sollen,
um eine Abgeltung von Analysen und der Abgabe von MiGeL-Artikeln. Drittens folgte der
Nationalrat bei den Hebammen einem Einzelantrag Wismer (mitte, LU), der die
Übernahme der Leistungen durch die OKP auf alle notwendigen Arzneimittel, Analysen
und Gegenstände der MiGeL, welche Hebammen während Schwangerschaft,
Niederkunft und im Wochenbett verschreiben, erweiterte. Eine Minderheit Schläpfer
(svp, ZH) hatte diese Änderungen aus Angst vor einer Mengenausweitung bekämpft.
Stillschweigend hiess die grosse Kammer schliesslich auch die Ausdehnung der
Kostenbefreiung auf den Beginn der Schwangerschaft gut, wie sie der Bundesrat in
Umsetzung einer Motion Kälin (gp, AG; Mo. 19.3070) und einer Motion Addor (svp, VS;
Mo. 19.3307) vorgeschlagen hatte.

Schliesslich wollte die Kommissionsmehrheit eine neue Regelung schaffen, wonach die
Krankenversicherungen ihre Klientinnen und Klienten über bezogene Leistungen,
Massnahmen zur Verhütung von Krankheiten sowie über Angebote für bessere
Wirtschaftlichkeit (z.B. über mögliche Generika) informieren und den
Leistungserbringenden bei Einwilligung der Patientinnen und Patienten Informationen
über bezogene Leistungen zukommen lassen könnten. Eine Minderheit Wasserfallen (sp,
BE) lehnte diese neue Möglichkeit ab, da die Versicherungen nicht über die
Krankenakten verfügten, die Diagnose nicht kennen würden und allgemein nicht für
medizinische Ratschläge ausgebildet seien. Somit führten ihre Beratungen nur zu
Verunsicherung bei den Patientinnen und Patienten. Dennoch setzte sich die
Kommissionsmehrheit mit 122 zu 69 Stimmen durch. Keine Diskussionen löste die
Schaffung von Referenztarifen für die Behandlung in Spitälern ausserhalb des
Wohnkantons aus, mit denen der Bundesrat in Umsetzung einer Motion der SGK-NR
(Mo. 18.3388) den Wettbewerb fördern wollte.

Im zweiten Block standen die Arzneimittel im Mittelpunkt, wobei vor allem eine
differenzierte Prüfung der WZW-Kriterien sowie Preismodelle und Rückerstattungen
diskutiert wurden. Bei den WZW-Kriterien folgte der Nationalrat seiner Kommission,
welche nur Arzneimittel mit sehr tiefen Preisen oder Arzneimittel, bei denen die
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Versorgungssicherheit gefährdet ist, von der Preisüberprüfung ausnehmen wollte. 
Besonders umstritten waren die Preismodelle, deren Regelung der Bundesrat (unter
anderem in Umsetzung einer Motion Dittli (fdp, UR; Mo. 19.3703)) neu ins KVG
aufnehmen wollte. Bereits heute können die Zulassungsinhabenden bis zu 25 Prozent
Rabatt auf den Listenpreis gewähren, wobei diese Rabatte geheim sind – der Bundesrat
wollte sie denn auch ausdrücklich vom Öffentlichkeitsprinzip ausnehmen.
Kommissionssprecher Silberschmidt verteidigte diese Möglichkeit damit, dass man
dadurch CHF 300 Mio. jährlich sparen könne, was bei entsprechender Transparenz
nicht möglich sei. Die Kommissionsmehrheit ergänzte eine Regelung, mit der sie
sicherstellen wollte, dass das BAG die Zulassungsinhabenden nicht zu entsprechenden
Rabatten verpflichten könnte. Das Transparenzproblem wollte die Mehrheit der SGK-NR
lösen, indem eine unabhängige Kommission regelmässig einen Bericht über die
Preismodelle erstellt. Zudem wolle man in einem Postulat auch einen Beitritt zur
Beneluxa-Initiative prüfen, welche international die «Informationsasymmetrie zwischen
Zulassungsinhaberinnen und Behörden verringer[ n]» möchte, wie die Kommission im
Postulatstext schrieb. Eine Minderheit Weichelt beantragte, auf die Geheimhaltung der
Informationen zu diesen Preismodellen zu verzichten, der Nationalrat hiess die
Bestimmungen in der von der Kommissionsmehrheit vorgeschlagenen Form jedoch gut.

Schliesslich folgte die grosse Kammer ihrer Kommissionsmehrheit stillschweigend auch
bei der Schaffung eines provisorischen Preises für Medikamente im
Zulassungsverfahren. So würden die Krankenversicherungen bisher in der Zeit
zwischen der Zulassung eines Medikaments durch Swissmedic und der Preisfestsetzung
durch das BAG in jedem Fall einzeln entscheiden, ob sie ein Medikament vergüten. Um
dies zu verhindern, soll das BAG einen provisorischen Preis festlegen und entweder die
Pharmafirmen oder die Versicherungen bei Bekanntwerden des definitiven Preises die
entsprechenden Preisdifferenzen vergüten müssen.

In der Gesamtabstimmung nahm der Nationalrat den Entwurf mit 131 zu 28 Stimmen
(bei 32 Enthaltungen) an, wobei die Nein-Stimmen von der Mehrheit der Grünen- und
einzelnen Mitgliedern der SVP-Fraktion stammten, die Enthaltungen von der Mehrheit
der SP-, den restlichen Mitgliedern der Grünen- und einzelnen Mitgliedern der SVP-
Fraktion. 12
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